
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/9/16 7Ob126/66,
2Ob403/70, 7Ob89/75 (7Ob90/75),
7Ob823/76, 2Ob147/78, 4Ob160/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1966

Norm

ABGB §1375 B

Rechtssatz

Die hilfsweise rechtsgestaltende Wirkung des Anerkenntnisses scha3t zwar einen neuen, vernichtet aber den alten

Rechtsgrund nicht (hier: Anspruch aus Haftpflichtversicherung).
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